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Vorsorgeuntersuchungen nach G 26

In die Sackgasse getrieben?

Die Untersuchung von Atemschutzgeräteträgern wird in den nächsten 
Jahren immer schwieriger werden und den Verantwortlichen graue 
Haare wachsen lassen. Wie die Deutsche gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) kürzlich berichtete, wird es in den nächsten Jahren mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu einem dramatischen Fachkräftemangel 
unter den Arbeitsmedizinern kommen. Gut die Hälfte der praktizie-
renden Arbeitsmediziner sei bereits heute 60 Jahre und älter. Damit 
stehen die Feuerwehren vor der Frage, wo die vorgeschriebenen 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach dem Grundsatz 
26 „Atemschutz“ durchgeführt werden sollen.  

Paradox ist, dass die am 24. 
Dezember 2008 von der Bundes-
regierung in Kraft gesetzte „Ver-
ordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge“ (ArbMedVV) noch 
höhere Anforderungen an den 
untersuchenden Arzt gestellt hat. 
Danach muss der Arzt berechtigt 
sein, die Gebietsbezeichnung 

„Arbeitsmedizin“ oder „Betriebs-
medizin“ zu führen. Mit diesem 
„Weihnachtsgeschenk“ werden 
die Gemeinden und die Feuerweh-
ren in die Sackgasse getrieben. 

Die Situation wird dadurch noch 
verschärft, dass Arbeits- und 
Betriebsmediziner nur dort zu 

finden sind, wo auch große 
Betriebe und viele Beschäftigte 
angesiedelt sind, also in Ballungs-
räumen. Damit ist die Unterver-
sorgung in ländlichen Räumen 
vorprogrammiert. Jetzt rächt sich 
auch, dass von der Möglichkeit, 
so genannte „ermächtigte Ärzte“ 

Ärztemangel staatlich verordnet? Die als zukunftsfähig gepriesene Gesund-
heitsvorsorge stellt einen Rückschritt für Atemschutzgeräteträger dar.

Ansicht

Dr. Hans-R. 
Paschen, Bundes-

feuerwehrarzt 
des Deutschen 
Feuerwehrver-

bandes

Im Wirrwarr gegen die Wand
Die negative Entwicklung bei den 
Arbeitsmedizinern und Betriebs-
ärzten könnte dazu führen, die 
Feuerwehren in ihrer Einsatzbe-
reitschaft zu gefährden. Die Ver-
ordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge ( ArbmedVV) fordert seit 
Ende 2008 eine höhere Qualifika-
tion der Ärzte, die Atemschutzge-
räteträger nach dem BG-Grundsatz 
„Atemschutz“ (G26) untersuchen 
dürfen, andererseits brechen die 
Zahlen der Arbeitsmediziner in 
den nächsten Jahren absehbar 
dramatisch ein. Die Unfallverhü-
tungsvorschrift „Feuerwehren“ 
fordert eine körperliche Eignung 
der Feuerwehrangehörigen, insbe-
sondere der Atemschutzgeräteträ-
ger, und die Feuerwehrdienstvor-
schrift (FwDV) 7 „Atemschutz“ prä-
zisiert, dass Einsatzkräfte, die nicht 
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fristgemäß nach G 26 untersucht 
wurden, nicht unter Atemschutz 
eingesetzt werden dürfen.

Während einerseits die UVV 
„Grundsätze der Prävention“ die 
Vorschriften des staatlichen 
Arbeitsschutzes, also auch die 
ArbmedVV, für sämtliche Versi-
cherte als verbindlich erklärt, 
betont das Sozialministerium 
Schleswig-Holstein, dass die Arb-
medVV für ehrenamtliche Feuer-
wehrangehörige nicht gelte. Sie 
gelte allerdings für im Feuerwehr-
dienst hauptberuflich Beschäf-
tigte und Feuerwehrbeamte. Ehe-
mals er-mächtigte Ärzte würden 
weiter die Ermächtigung, „Ehren-
amtler“ zu untersuchen, besitzen. 
Seit 1996 wurden von den Landes-
verbänden der DGUV nur noch 
Arbeits- und Betriebsmediziner 
ermächtigt.

Mit diesem Wirrwarr droht das 
„System Freiwillige Feuerwehr“ 
gegen die Wand gefahren zu wer-
den. Es besteht dringender Hand-
lungsbedarf aller Beteiligten.

für die Vorsorgeuntersuchungen 
nach G 26 zuzulassen, von den 
Landesverbänden der DGUV seit 
Jahren kein Gebrauch mehr ge-
macht wurde, obwohl Bedarf 
signalisiert worden war.

Weiter auf Seite 5

5. und 6. Dezember 2011
FUK-Forum Sicherheit



Nahsicht

Spende mit Biss
Bäcker und der Deutsche Feuer-
wehrverband unterstützen mit 
dem eigens gebackenen Florians 
Brot die örtlichen Jugendfeuer-
wehren. Bei der von Meister Mar-
ken – Ulmer Spatz getragenen Akti-
on gehen von jedem verkauften 
Florians Brot 20 bis 40 Cent an 
die Jugendfeuerwehr.
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Am 13. Januar kam es in einem 
Betrieb in Stockelsdorf, Kreis Ost-
holstein, zu einem Großbrand, 
bei dem sich zwei Feuerwehran-
gehörige Brandverletzungen 
zweiten und dritten Grades zuzo-
gen. Nur der modernen persön-
lichen Schutzausrüstung ist es zu 
verdanken, dass die HFUK Nord 
nicht für schwerste Verbren-
nungen oder gar Todesfälle ein-
treten musste. 

Der Vulkanisierungsbetrieb hatte 
sich auf die Produktion von 
Fugendichtbändern für den Bau-
bereich und andere Abdichtungs-

produkte spezialisiert. Als es zu 
einer starken Rauchentwicklung 
in der Werkhalle kam, alarmierte 
der Technische Leiter die Feuer-
wehr. Ursache der Rauchentwick-
lung war ein Temperofen, in dem 
Dichtungsbänder vulkanisiert 
wurden. Eigentlich hätte der 
Industrieofen den Fehler automa-
tisch erkennen und abschalten 
müssen. Hierfür waren zwei 
Sicherheitseinrichtungen vorhan-
den, die jedoch offensichtlich 
nicht reagiert hatten. Nachdem 
die Einsatzkräfte vom Betriebslei-
ter kurz eingewiesen wurden, 
suchten sie die Werkhalle ab, fan-

Vom Versuchsballon zur Marke: 
Vor fünf Jahren haben wir den 
FUK-Dialog als Informationsschrift 
der Feuerwehr-Unfallkassen ins 
Leben gerufen, um unseren 
Lesern Informationen aus erster 
Hand rund um den Unfallversi-
cherungsschutz und die Präventi-
on in den Feuerwehren zu bieten. 
Mittlerweile hat sich der FUK-Dia-
log etabliert und die Auflage ist 
durch zahlreiche neue Abon-
nenten gestiegen.

Als gemeinsames Organ der drei 
Feuerwehr-Unfallkassen HFUK 
Nord, FUK Mitte und FUK Bran-
denburg soll dieses Medium die 
Mitgliedsunternehmen erreichen, 
um ihnen als Kostenträgern eine 
gezielte Rückmeldung über die 
Arbeit  der Feuerwehr-Unfallkas-

sen zu geben und Transparenz zu 
schaffen. Gleichzeitig richten wir 
uns an politische Entscheidungs-
träger und kommunale Spitzen-
verbände. Wir greifen weit rei-
chende Fragestellungen auf, die 
Anstöße dafür geben sollen, so 
dass sich tatsächlich etwas be-
wegt, um für die Freiwilligen Feuer-
wehren bestmögliche Bedingungen 
zu schaffen. Auch die Feuerwehr-
angehörigen bekommen mit dem 
FUK-Dialog ein wichtiges Informa-
tionsangebot an die Hand.
Unsere Leser wissen das zu schät-
zen. Das zeigt auch, welche Bedeu-
tung die Feuerwehr-Unfallkassen 
und unsere journalistische Arbeit 
haben. Wir danken unseren Lesern 
für Ihren Vertrauensbeweis.

Ihre Redaktion FUK-Dialog

Fünf Jahre FUK-Dialog
Leserservice
Gerne können Sie unserer Redakti-
on Themen vorschlagen. Sie wird 
dann prüfen, ob und wie umfang-
reich ein Thema in eines der kom-
menden Hefte aufgenommen wird.
 
E-Mail an die Redaktion (nur für 
Themenvorschläge):
hilke.ohrt@gmx.de

Ein Informationsblatt der Feuer-
wehr-Unfallkassen, welches so-
wohl die Träger des Brandschutzes 
als auch die haupt- und ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen über 
die aktuellen Probleme rund um 
den Einsatz in Kenntnis setzt. 
Gerade auf Fragen wie „Wo melde 
ich den Unfall?, Wie bin ich und 
wie ist meine Familie nach dem 
Unfall abgesichert?, Welche Vor-
schriften muss ich beachten?, Wie 
kann ich dazu beitragen, den 
gewachsenen Anforderungen im 
Einsatz gerecht zu werden?“ und 
vieles mehr wird umfassend Aus-
kunft gegeben.
Ich wünsche mir, dass diese Bro-
schüre weiterhin so interessant 
und aufschlussreich gestaltet wird 
und viele Leser findet.
Weiter so!!

Prävention im Einsatz 

Schutzkleidung als Lebensretter

Jubiläum

den den Temperofen und betätig-
ten den Notaus-Schalter. Zur Kon-
trolle, ob der Ofen die Ursache 
der Rauchentwicklung war, soll 
ein Feuerwehrmann die Tür des 
elektrisch betriebenen Ofens 
geöffnet haben. Kurz danach sei 
es zu einer heftigen, meterlangen 
Stichflamme gekommen, durch 
deren Wucht sicherlich auch Teile 
der behandelten Fugendichtbän-
der aus dem Ofen herausge-
schleudert wurden. Infolge der 
Stichflammeneinwirkung gerie-
ten beide Einsatzüberjacken in 
Brand.

Verdienstkreuz für Jonas 
und Reime
Landesbereichsführer Hermann 
Jonas, Hamburg und Direktor a.D. 
Roland Reime, Ottendorf bei Kiel, 
wurden im Dezember letzten Jahres 
vom Bundespräsidenten mit dem 
Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet.

Im Kaisersaal des Hamburger Rat-
hauses verlieh Hamburgs Erster 
Bürgermeister Christoph Ahlhaus 
dem scheidenden Landesbereichs-
führer Hermann Jonas die Aus-
zeichnung. Jonas war 18 Jahre lang 
Chef aller Hamburger Freiwilligen 
Feuerwehren. Seit über 40 Jahren 
ist er ehrenamtliches Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Neuen-
felde. Seit 2006 ist Hermann 
Jonas stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der Hanseatischen 
Feuerwehr-Unfallkasse Nord.

Ministerpräsident Peter Harry 
Carstensen überreichte Roland 
Reime die hohe staatliche Aus-
zeichnung für sein ehrenamtliches 
Wirken in Sport, Kultur, Wirtschaft 
und sozialen Einrichtungen des 
Landes. Reime war bis 2006 Vor-
standsvorsitzender der Provinzial 
Versicherungen, Kiel und ist den 
Freiwilligen Feuerwehren eng ver-
bunden. Seit elf Jahren leitet er 
ehrenamtlich den Vorstand der 
HFUK Nord.

Auszeichnung

Hermann Jonas (l.) und Christoph 
Ahlhaus
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Roland Reime (l.) und Peter Harry 
Carstensen

Joachim Günsel, Bürgermeister der 
Stadt Stadtilm

Die Feuerwehr-Unfallkassen laden 
wieder ein: Das 4. FUK-Forum 
Sicherheit findet am 5. und 6. 
Dezember 2011 in der Handels-
kammer Hamburg statt.  Themen-
schwerpunkt der diesjährigen 
Fachtagung: Der Feuerwehr-Unfall: 
Faktor Mensch vs. Faktor Technik?
Die technische Entwicklung in den 
Feuerwehren ist den letzten 20 
Jahren weit vorangeschritten. In 
vielfacher Hinsicht geschah dies 
zugunsten der Sicherheit der Feu-
erwehrangehörigen. Schutzaus-

rüstung und -kleidung erfüllen 
mittlerweile hohe Standards. Neu-
erungen in der Einsatz- und Fahr-
zeugtechnik, neue Ausbildungs-
methoden und veränderte taktische 
Konzepte im Einsatz machen den 
Feuerwehrdienst immer sicherer.
Wirklich? Führen technischer Fort-
schritt und ein Mehr an Know-how 
automatisch zu einer Verbesse-
rung der Sicherheit im Feuerwehr-
dienst und einem Plus an Unfall-
prävention? Oder gibt es sogar 
gegenteilige Entwicklungen zu 
beobachten? Entstehen etwa 
durch Weiterentwicklungen der 
Schutzausrüstung neue Sicher-
heitsrisiken?
Verunfallt die Feuerwehr heute 

öfter, seltener oder einfach anders 
als früher? Auf welche Ursachen 
sind heutzutage der größte Teil der 
Unfälle im Feuerwehrdienst zurück-
zuführen? Gibt es den „Sicherheits-
faktor Technik“  und den „Unsicher-
heitsfaktor Mensch“ oder ist es 
etwa umgekehrt? Kann der eine 
Faktor den anderen aufwiegen? Wie 
beeinflusst der Mensch das Unfall-
geschehen im Feuerwehrdienst? 
Fest steht, dass bei Unfällen im 
Feuerwehrdienst Ursachen wie 
„Risiko- bzw. Fehlverhalten“, „men-
schliches Versagen“ sowie  „Stol-
pern, Rutschen und Stürzen“ an 
vorderster Stelle stehen – mit zum 
Teil schwerwiegenden Verletzungs-
folgen. 

Was kann getan werden, um den 
Feuerwehreinsatz sicherer zu 
machen?
Wir wollen Antworten finden auf 
diese Fragen. Die Feuerwehr-Unfall-
kassen nehmen gemeinsam mit 
Fachleuten aus Feuerwehrwesen, 
Wissenschaft und Arbeitsschutz 
die Entwicklung des Unfallgesche-
hens im Feuerwehrdienst unter die 
Lupe und suchen nach präventiven 
Ansätzen und Lösungen. „Zurück 
zu den Wurzeln“ – so lautet das 
Motto des FUK-Forums Sicherheit 
2011 in Hamburg am 5./6.12.2011. 
Seien Sie dabei.
Tagungsprogramm und Anmel-
dung: Ab April 2011 unter:
www.hfuk-nord.de 

Herzlichen Glückwunsch 
zu 5 Jahren FUK Dialog

Der Feuerwehr-Unfall: Faktor Mensch vs. Faktor Technik?
FUK-Forum Sicherheit 05.-06.12.2011

Feuerwehr-Jahrbuch
Das Feuerwehr-Jahrbuch 2010 ist 
jetzt im Handel und im Versand-
haus des DFV (Internet: www.feu-
erwehrversand.de) erhältlich. Der 
28. Deutsche Feuerwehrtag „Leip-
zig verbindet – Feuerwehr gren-
zenlos“ bildet den Hauptteil des 
einzigartigen Nachschlagewerks 
für Feuerwehren.

Die vom Brand zerstörten Feuerwehr-Überjacken hielten die Stichflammen ab.
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Feuerwehrhelme, Schutzhandschuhe und Feuerwehr-
Überjacke nach Brandeinwirkung
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Das beaufschlagte Atemschutzgerät blieb funktions-
tüchtig. Das Manometer zeigte noch 160 bar an.
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Neuer Klinikverbund 
Die Berufsgenossenschaften, Un-
fallkassen und BG-Kliniken haben 
als gemeinsame Organisation den 
„Klinikverbund der gesetzlichen 
Unfallversicherung e.V.“ (KUV) 
gegründet. Sie ist Teil der Neuaus-
richtung der Heilverfahren in der 
gesetzlichen Unfallversicherung. 
Nach einem Arbeitsunfall oder bei 
einer Berufskrankheit haben 
Berufsgenossenschaften und Un-
fallkassen neben der beruflichen 
und sozialen Rehabilitation insbe-
sondere die medizinische Versor-
gung ihrer Versicherten sicherzu-
stellen. Zu diesem Zweck haben 
sie ein Netzwerk aus rund 3.500 
Durchgangsärzten und 600 Ver-
tragskliniken aufgebaut. Sie unter-
halten neun eigene Unfallkranken-
häuser, zwei Kliniken für Berufs-
krankheiten und zwei Unfallbe-
handlungsstellen für besonders 
komplexe Verletzungen. Diese 
Infrastruktur wird jetzt an das ver-
änderte Unfallgeschehen ange-
passt. Die Zahl der Arbeitsunfälle 
geht seit Jahren zurück und gleich-
zeitig steigt die Bedeutung schwe-
rer Unfälle für das System. Ziel der 
Veränderungen ist es, Qualität und 
Wirtschaftlichkeit bei der Behand-
lung von Unfallverletzten und 
Berufserkrankten weiter zu stei-
gern. Ein weiteres Kernelement der 
Neuausrichtung ist der Aufbau von 
Kliniknetzwerken, um die Rehabi-
litationschancen Schwerverletz-
ter weiter zu verbessern. In den 
so genannten SGB VII-Netzwerken 
wird die Kompetenz in der Akutbe-
handlung mit der Kompetenz in 
der beruflichen und sozialen Reha-
bilitation gebündelt.

Mit Wirkung 
vom 01.01.2011 
wurde von den 
meisten gesetz-
lichen Unfallver-
sicherungsträ-
gern, so auch von 

den Unfallkassen in den Zustän-
digkeitsgebieten der Feuerwehr-
Unfallkassen, die Unfallverhü-
tungsvorschrift (UVV) „Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit“ (DGUV Vorschrift 2) in 
Kraft gesetzt. Sie löst die bisherige 
UVV „Betriebsärzte, Sicherheitsin-
genieure und andere Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit“ (GUV-V A6/7) 
ab. Mit der DGUV Vorschrift 2 wer-
den die Aufgabe, die Art und der 
Umfang der sich aus dem Gesetz 
über Betriebsärzte, Sicherheitsin-
genieure und andere Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit (Arbeitssicher-
heitsgesetz (ASiG)) ergebenden 

Pflicht der Arbeitgeber (auch der 
öffentlichen), Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur 
Unterstützung beim Arbeitsschutz 
und bei der Unfallverhütung zu 
bestellen, konkretisiert. Die DGUV 
Vorschrift 2 beschränkt den An-
wendungsbereich des staatlichen 
Rechts ASiG, im Gegensatz zur UVV 
„Grundsätze der Prävention“, aus-
schließlich auf Beschäftigte. Sie ist 
somit nicht auf ehrenamtlich Täti-
ge, wie die Angehörigen der Frei-
willigen Feuerwehren, anzuwen-
den. Die Hanseatische FUK Nord 
und die FUK Mitte werden diese 
UVV deshalb nicht beschließen.

Hauptberufliche Kräfte müssen 
betreut werden
Auf der Grundlage von § 19 (1) UVV 
„Grundsätze der Prävention“ hat 
der Unternehmer (Kommune) nach 
Maßgabe des ASiG Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit und Betriebsärzte 
zu bestellen. Dies gilt auch in Bezug 
auf die bei Kommunen hauptberuf-
lich angestellten Feuerwehrange-
hörigen. Deshalb sind die Rege-
lungen der DGUV Vorschrift 2 auch 
auf diesen Personenkreis, der in 
die Betreuungsgruppe II einzu-
ordnen ist, anzuwenden. 

Sicherheitsbeauftragte wichtiger 
denn je
Da die DGUV Vorschrift 2 nicht auf 
den ehrenamtlichen Bereich anzu-
wenden ist, hat die Funktion des 
Sicherheitsbeauftragten, der in 
jeder Ortsfeuerwehr mit mehr als 
20 Mitgliedern bzw. Aktiven zu 
bestellen ist (s. § 26 Satzung der 
FUK Mitte bzw. § 31 Satzung der 
HFUK Nord), weiterhin große Bedeu-
tung für den Unfall- und Gesund-
heitsschutz in den Freiwilligen 
Feuerwehren (siehe auch Seite 7).

Ohne G 26-Untersuchung kein 
Einsatz
Die Fixierung des Verordnungsge-
bers auf Arbeits- und Betriebsme-
diziner kommt jetzt wie ein Bume-
rang zurück. Nur trifft sie die 
Falschen, nämlich die Gemeinden 
und die Feuerwehren. Denn ohne 
die erforderliche G-26-Untersu-
chung dürfen Atemschutzgeräte-
träger nicht eingesetzt werden. 
Nicht nur nach den Unfallverhü-
tungsvorschriften müssen Einsatz-
kräfte über die körperliche und 
fachliche Eignung verfügen.
Die Gemeinden trifft die gesetz-
liche Verpflichtung, eine leistungs-
fähige Feuerwehr vorzuhalten. 
Ohne Atemschutzgeräteträger gibt 
es keine leistungsfähige Feuer-
wehr. Somit gefährdet der künftige 
Mangel an Arbeits- und Betriebs-
medizinern die Einsatzfähigkeit 
der Feuerwehren und damit die 
Sicherheit der Bevölkerung.

Die aktuelle Feuerwehr-Dienst-
vorschrift 7 „Atemschutz“ schreibt 
vor:
Einsatzkräfte, die unter Atemschutz 
eingesetzt werden, müssen

das 18. Lebensjahr vollendet 
haben;
körperlich geeignet sein (die 
körperliche Eignung ist nach den 
berufsgenossenschaftlichen 
Grundsätzen für arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersuchun-
gen, Grundsatz G 26 „Atem-
schutzgeräte“, in regelmäßigen 
Abständen festzustellen);
erneut nach dem Grundsatz G 
26 untersucht werden, wenn 
vermutet wird, dass sie den 
Anforderungen für das Tragen 
von Atemschutzgeräten nicht 

mehr genügen; dies gilt insbe-
sondere nach schwerer Erkran-
kung oder wenn sie selbst ver-
muten, den Anforderungen nicht 
mehr gewachsen zu sein;
die Ausbildung zum Atemschutz-
geräteträger erfolgreich absol-
viert haben;
regelmäßig an Fortbildungsver-
anstaltungen und an Wiederho-
lungsübungen teilnehmen;
zum Zeitpunkt der Übung oder 
des Einsatzes gesund sein und 
sich einsatzfähig fühlen.

Einsatzkräfte, die diese Anforde-
rungen nicht erfüllen, dürfen 
nicht unter Atemschutz einge-
setzt werden.

Ruhestandswelle rollt unaus-
weichlich
Der Obmann der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion im Gesundheits-
ausschuss des Bundestages, Dr. 
Rolf Koschorrek, erklärte gegenü-
ber DGUV Kompakt, dass es unter 
den Arbeitsmedizinern in wenigen 
Jahren eine „Ruhestandswelle“ 
geben wird. Gut die Hälfte sei heu-
te schon über 60 Jahre alt. Zusätz-
lich fehle der Nachwuchs. 
Nach den Zahlen der Bundesärzte-
kammer (www.bundesaerztekam-
mer.de) stagniert die Zahl der 
Arbeitsmediziner seit Jahren bei 
rund 12.200 bundesweit. Davon 
sind 6.252 Ärzte älter als 60 Jahre. 
Noch beunruhigender ist, dass 
davon wiederum 4.718 älter als 65 
Jahre sind. Nur 31 Ärzte seien heu-
te unter 35 Jahren!

Für die einzelnen Bundesländer er- 
gibt sich folgendes Bild (Auszug):
Land Arbeitsmediziner
Brandenburg 332
Hamburg 291
Mecklenburg-Vorp. 233
Sachsen-Anhalt 447
Schleswig-Holstein 383
Thüringen 342

Die erhobenen Zahlen zeigen, dass 
der Trend zu den Ballungszentren 
geht. Der Vergleich zwischen dem 
großen Flächenland Mecklenburg-

Überbetrieblicher arbeitsmedizi-
nischer und sicherheitstechnischer 
Dienst 
(1) Unfallversicherungsträger 
können überbetriebliche arbeits-
medizinische und sicherheitstech-
nische Dienste einrichten; das 
Nähere bestimmt die Satzung. Die 
von den Diensten gespeicherten 
Daten dürfen nur mit Einwilligung 
des Betroffenen an die Unfallver-
sicherungsträger übermittelt wer-
den; § 203 bleibt unberührt. Die 
Dienste sind organisatorisch, räum-
lich und personell von den übrigen 
Organisationseinheiten der Unfall-
versicherungsträger zu trennen. 
Zugang zu den Daten dürfen nur 
Beschäftigte der Dienste haben.

Gesundheit

(2) In der Satzung nach Absatz 1 
kann auch bestimmt werden, 
dass die Unternehmer verpflich-
tet sind, sich einem überbetrieb-
lichen arbeitsmedizinischen und 
sicherheitstechnischen Dienst an-
zuschließen, wenn sie innerhalb 
einer vom Unfallversicherungsträ-
ger gesetzten angemessenen Frist 
keine oder nicht in ausreichendem 
Umfang Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit bestel-
len. Unternehmer sind von der An-
schlusspflicht zu befreien, wenn 
sie nachweisen, dass sie ihre 
Pflicht nach dem Gesetz über Be-
triebsärzte, Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit erfüllt haben.

Das sagt das Sozialgesetzbuch (SGB VII § 24)

Vorpommern (233 ArbMed) und 
dem Stadtstaat Hamburg (291 Arb-
Med) verdeutlicht dies eindrucks-
voll. Auch die Arbeitsmediziner 
siedeln sich dort an, wo gearbeitet 
wird. Sie sind also nicht flächen-
deckend vorhanden. Die Gemein-
den haben aber mit ihren Feuer-
wehren eine flächendeckende 
Gefahrenabwehr sicherzustellen. 
Ein Webfehler im System?

Welche Auswege bieten sich an?
Ausnahmen zulassen: Nach § 7 
Abs. 2 der ArbMedVV kann die 
zuständige Behörde für Ärzte oder 
Ärztinnen in begründeten Einzel-
fällen Ausnahmen von Absatz 1 
Satz 1 (Qualifikation) zulassen. 
Zuständige Behörde wäre in die-
sem Fall die Gewerbeaufsicht bzw. 
das jeweilige Sozialministerium. 
Dies wäre jedoch nur für eine 
Übergangszeit möglich.
Höhere Kosten hinnehmen: Sämt-
liche Atemschutzgeräteträger der 
Feuerwehren müssten einem 
Arbeits- oder Betriebsmediziner 
in Zentralorten zur G-26-Untersu-
chung vorgestellt werden. Dies ist 
mit höheren Fahrtkosten, Ver-
dienstausfall und Urlaubstagen 
verbunden. Auf jeden Fall belastet 
es die Ehrenamtlichen.

Selbsthilfe organisieren: Die für 
die Feuerwehren zuständigen Feu-
erwehr-Unfallkassen organisieren 
einen mobilen arbeitsmedizini-
schen Dienst, der mit den Gemein-
den als Unternehmer zum Selbst-
kostenpreis abrechnet. Dies hätte 
den Vorteil der „Feuerwehrnähe“, 
das heißt, der Arzt kommt zur Feu-
erwehr. Weiter gäbe es einen ein-
heitlichen Untersuchungsstandard, 
eine einheitliche Abrechnung und 
eine einheitliche Auswertung der 
Untersuchungsergebnisse.
Arbeitsmedizin attraktiver 
machen: Als Obmann denkt Dr. 
Koschorrek (CDU) auch darüber 
nach, die Vorteile der Arbeitsme-
dizin (Bezahlung, Arbeitszeit, Kar-
riere) zu betonen. Auch müsse 
über Assistenzen für Arbeitsmedi-
ziner nachgedacht werden. Leis-
tungserbringer könnten bestimm-
te Bereiche in der Vorsorge eigen-
ständig übernehmen und dem 
Mediziner zuarbeiten. Auch wird 
das Modell einer arbeitsmedizi-
nisch ausgebildeten Fachkranken-
schwester diskutiert. Die Qualifi-
kation der Arbeitsmediziner soll 
nicht in Frage gestellt werden. Eine 
Änderung ist kurz- und mittelfristig 
nicht zu erreichen.

·

·

·

Fortsetzung Leitartikel: Vorsorgeuntersuchungen nach G 26

Arzt im berufsgenossenschaftlichen 
Unfallkrankenhaus Berlin
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Ausgeschlossen: Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren
DGUV-Vorschrift 2 

Das Bundeskartellamt hat am 10. 
Februar erste Bußgeldbescheide 
in Höhe von insgesamt 20,5 Mio. 
Euro gegen drei Hersteller von Feu-
erwehrlöschfahrzeugen verhängt. 
Gegen einen vierten Hersteller wird 
das Verfahren noch fortgeführt. 
Andreas Mundt, Präsident des Bun-
deskartellamtes: „Die am Kartell 
beteiligten Unternehmen haben 
seit mindestens 2001 verbotene 
Preis- und Quotenabsprachen prak-
tiziert und den Markt für Feuerwehr-
löschfahrzeuge in Deutschland 
untereinander aufgeteilt. Vielen 
Kommunen ist dadurch ein großer 
finanzieller Schaden entstanden.“

Die Kartellmitglieder haben sich 
gegenseitig bestimmte Verkaufs-
anteile, so genannte „Soll-Quo-
ten“, zugestanden. Sie meldeten 
ihre Auftragseingänge an einen in 
der Schweiz ansässigen Wirt-
schaftsprüfer, der daraus Listen 
erstellte, auf deren Basis die Ein-

haltung der Quoten bei Treffen in 
Zürich überprüft wurde. Darüber 
hinaus wurden Erhöhungen der 
Angebotspreise abgesprochen. 
Neben der „Zürich-Runde“ gab es 
regelmäßige Zusammenkünfte der 
Unternehmen, bei denen die kom-
munalen Ausschreibungen von 
Feuerwehrfahrzeugen untereinan-
der aufgeteilt wurden.

Der Deutsche Feuerwehrverband 
verurteilt die Industrieabsprachen 

scharf: „Die Absprachen der Indus-
trie zu Lasten der Kommunen und 
anderer Beschaffer von Feuer-
wehrfahrzeugen nehmen wir mit 
großer Verärgerung zur Kenntnis. 
Angesichts des hohen Investiti-
onsstaus bei den Feuerwehren 
sind die Auswirkungen doppelt 
schlimm. Die beteiligten Unter-
nehmen haben sich selbst gescha-
det und ihr innovatives, qualitäts-
orientiertes Image beschädigt.“

Industrieabsprachen
Kartellverfahren

·

·

·
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Mit DGUV job haben Berufsge-
nossenschaften und Unfallkas-
sen einen internetgestützten Ser-
vice für Personal- und Arbeitsver-
mittlung ins Leben gerufen. Nach 
einem Pilotprojekt in zwei Lan-
desverbänden wurde der Service 
von allen Landesverbänden der 
DGUV übernommen.

Das Angebot DGUV job dient der 
Vermittlung motivierter Bewerber 
und Bewerberinnen, die nach 
einem Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit eine neue beruf-
liche Herausforderung suchen – 
ein Verfahren, von dem alle Seiten 
profitieren: Die Unfallversiche-
rungsträger können ihre Versicher-
ten nach Absprache mit diesen zur 
Vermittlungsunterstützung anmel-
den. Die Arbeitsvermittler sprechen 
mit den arbeitssuchenden Versi-
cherten persönlich und nehmen 
sie entsprechend ihrem Profil und 
ihrer Qualifikation in die Datenbank 
auf, um sie zielgerichtet zu vermit-
teln. Bereits gemeldete offene 
Arbeitsangebote werden wieder-
um an den Arbeitssuchenden 
weitergegeben.

Auch der Arbeitgeber erhält einen 
Full-Service in Bezug auf die Per-

sonalauswahl. Er meldet seinen 
Personalbedarf an und wird über 
passende Mitarbeiter informiert. 
Zusätzlich wird er hinsichtlich 
möglicher finanzieller Förderun-
gen zur Einarbeitung und Qualifi-
zierung beraten.

Informationen und Anmeldefor-
mulare gibt es im Internet unter 
www.dguv.de/job.

DGUV Arbeitsvermittlung

Nach der Reha in den Job

Die psychosoziale Betreuung für 
die Einsatzkräfte der Freiwilligen 
Feuerwehren ist notwendig und 
muss in ihren Strukturen gestärkt 
werden. Dies ist das Ergebnis 
einer Gesprächsrunde zwischen 
der Hanseatischen Feuerwehr-
Unfallkasse Nord (HFUK Nord) und 
den Ansprechpartnern in der Psy-
chosozialen Nachsorge (PSNV) 
der Feuerwehren in den Ländern 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein am 
4. Februar 2011 in Hamburg.

Die HFUK Nord hatte zu dieser 
Gesprächsrunde eingeladen, 
nachdem endlich in Mecklenburg-
Vorpommern auch der Startschuss 
für eine zentrale Koordinierungs-
stelle an der Universität Greifswald 
erfolgt war. „Damit gibt es für das 
gesamte Geschäftsgebiet der HFUK 

Nord feste Ansprechpartner in der 
Betreuung und Versorgung trau-
matisierter Einsatzkräfte der Feu-
erwehren“, meinte Ulf Heller als 
zuständiger Sachbearbeiter der 
HFUK Nord. Während Mecklenburg-
Vorpommern noch am Anfang 
steht, können Hamburg und 
Schleswig-Holstein schon auf eine 
jahrelange Erfahrung zurückbli-
cken. Dennoch gibt es zwischen 
Stadtstaat und Flächenstaat zwar 
keine fachlichen, aber organisato-
rische Unterschiede. Dies tut aber 
der Versorgung der Feuerwehran-
gehörigen keinen Abbruch. Wich-
tig war bei der ersten Gesprächs-
runde dieser Art das gegenseitige 
Kennenlernen, die Formulierung 
der Wünsche und der Möglich-
keiten.
Heiner Backer, Ernelie Martens 
und Kati Möbius berichteten über 
ihre Erfahrungen in der psychoso-
zialen Betreuung. Für die HFUK 
Nord war wichtig, die Bereitschaft 
des Unfallversicherungsträgers 
erneut zu signalisieren, die Arbeit 
nachhaltig zu unterstützen. Mit 
der Einführung der „PSNV-Ver-
bandbuch-Regelung“ habe man 
einen gangbaren Weg gefunden, 
die persönlichen Daten der Betrof-
fenen wirkungsvoll zu schützen, 
ohne eine später eventuell not-
wendige Klärung der Zusammen-
hangsfrage zu behindern.
Im Gespräch war man sich darüber 
einig, eine Datenbank für Trauma-
Psychologen anzulegen. Des Wei-
teren sollen die einschlägigen Kli-
niken im Geschäftsgebiet der 
HFUK Nord im ersten Quartal 2012 
mit einer Fachtagung in die The-
matik der PSNV für Einsatzkräfte 
eingebunden werden.

Psychosoziale Nachsorge für Einsatzkräfte

Strukturverbesserung

Eingliederungsmanagement hilft dabei, nach langer Krankheit die Rückkehr 
an den Arbeitsplatz zu erleichtern.

Im Gespräch (v.l.n.r.): Ernelie Martens (PSNV), Kati Möbius (PSNV), Ulf Heller 
(HFUK Nord), Lutz Kettenbeil (HFUK Nord), Heiner Backer (PSNV)

Der Sicherheitsbeauftragte wird in 
Gesetzen (z.B. § 22 SGB VII und § 
11 ASiG) genannt und seine Aufga-
ben, Rechte und Pflichten sind im 
Regelwerk der gesetzlichen Unfall-
versicherung ausführlich beschrie-
ben. Dass auch im Bereich der 
Freiwilligen Feuerwehren, die über-
wiegend ehrenamtlich tätig sind, 
Sicherheitsbeauftragte berufen 
werden, wird in den Satzungen der 
Unfallversicherungsträger geregelt.

Der Nutzen von Sicherheitsbeauf-
tragten in jeder Feuerwehr, also 
dort, wo Kameraden bei Einsätzen, 
im Ausbildungs- und Übungsdienst 
mit Einsatzfahrzeugen und Geräten 

arbeiten, ist unbestritten. Denn 
nur in den konkreten Situationen 
kann auf mögliche Fehlhand-
lungen der Feuerwehrangehö-
rigen Einfluss genommen werden 
und damit aktiv Unfälle verhin-
dert werden. Daneben achtet der 
Sicherheitsbeauftragte darauf, 
dass sich die Geräte und Ausrüs-
tungen in ordnungsgemäßem  
Zustand befinden und die turnus-
mäßigen Prüftermine eingehalten 
werden. Ebenso berät er seine 
Vorgesetzten in allen Fragen der 
Unfallverhütung bis hin zur Aus-
füllung der Unfallmeldung, falls 
doch ein Unfall geschehen ist.

Doch wie kann er all diese Aufga-
ben erfüllen? Hierzu soll er an den 
Aus- und Fortbildungsveranstal-
tungen der Unfallversicherungs-
träger teilnehmen, in denen ihm 
die notwendigen Fachkenntnisse 
vermittelt werden. In der Praxis 
wird das folgendermaßen sicher-
gestellt:

In Thüringen gibt es in den 951 
Gemeinden 1.730 Gemeinde-, 
Stadtteil- bzw. Ortsteilfeuerweh-
ren. Die Sicherheitsbeauftragten 
werden regelmäßig an der Thürin-

Leistungen für eine gute Prävention

Kreisbrandmeister für Sicherheit
ger Landesfeuerwehr- und Katas-
trophenschutzschule in  Bad Kös-
tritz aus- und fortgebildet. Hier 
beginnt die Arbeit des Kreisbrand-
meisters für Sicherheit.  

Der Kreisbrandmeister für Sicher-
heit – im Brandschutzgesetz 
nicht vorgesehen, aber wichtig 
für die Prävention
Er kennt die Sicherheitsbeauftrag-
ten in seinem Landkreis, ist der 
erste Ansprechpartner bei Fragen 
und leitet als Multiplikator die 
neuesten Informationen der Feuer-
wehr-Unfallkasse weiter. Hierzu 
finden jährlich zweitägige Schu-
lungen statt, in denen die neues-
ten Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Unfallverhütung vorgestellt 
und Probleme erörtert werden.

Ein weiteres Beispiel für den Nut-
zen zeigt folgendes Rechenbei-
spiel: Nimmt man an, dass jeder 
Sicherheitsbeauftragte in den 
Feuerwehren nur eine Frage im 
Jahr an die Feuerwehr-Unfallkas-
se richten würde, so wären das 
bei ca. 250 Arbeitstagen im Jahr 
durchschnittlich sieben Fragen 
täglich, die zu beantworten 
wären. Dabei würden sich viele 

Fragen wiederholen und die Sach-
bearbeiter würden ihre eigent-
lichen Aufgaben nicht oder nur 
verzögert erfüllen können. Der 
Kreisbrandmeister für Sicherheit 
kann eine Vielzahl von Fragen 
direkt beantworten. Komplizier-
tere Fragen leitet er an die Feuer-
wehr-Unfallkasse weiter, die in 
diesen Fällen dann die Beantwor-
tung vornimmt. Falls sich Fragen 
zu bestimmten Themen häufen, 
können die Kreisbrandmeister für 
Sicherheit dazu detailliert infor-
miert werden, um dann ihrerseits 
wieder sachkundige Auskünfte zu 
geben. Mit dieser Arbeitsweise 
lassen sich Verwaltungskosten ein-
sparen; das kommt wiederum den 
Aufgabenträgern, den Gemeinden 
und Landkreisen, die mit ihren 
Umlagen die Arbeit der Feuerwehr-
Unfallkasse finanzieren, zugute. 

Auch aus diesem Grund hat das 
Thüringer Innenministerium 
bereits im Jahr 1996 die Einfüh-
rung des Kreisbrandmeisters für 
Sicherheit, dessen Aufgabenbe-
reich mit dem der Kreis-Sicher-
heitsbeauftragten in anderen Bun-
desländern vergleichbar ist, aus-
drücklich begrüßt.

Fünf Jahre nach der Fusion zur 
Hanseatischen Feuerwehr-Unfall-
kasse Nord sind zum ersten Januar 
dieses Jahres Mehrleistungsbe-
stimmungen in Kraft getreten, die 
einheitlich für das gesamte 
Geschäftsgebiet der HFUK Nord 
gelten. Gleichzeitig wurde die 
interne Unterscheidung zwischen 
den Geschäftsgebieten Nord und 
Hamburg aufgegeben. Künftig gibt 
es auch nur noch eine Kasse bei 
der HFUK Nord, in die alles hinein-
fließt und aus der alles bezahlt 
wird. Berücksichtigt wurde, dass 
bei den Leistungen ein hohes 
Niveau beibehalten wird und die 
Belastung für die Kostenträger 

dennoch zumutbar bleiben wer-
den, wobei ein besonderes Augen-
merk auf die tatsächlich wichtigen 
Leistungen für die Versicherten 
gelegt wurde.

Die gemeinsamen ML-Bestimmun-
gen wurden einstimmig vom Mehr-
leistungsausschuss beschlossen, 
in dem Feuerwehrführer und Ver-
treter der Kostenträger aus Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein vertreten 
waren. Anschließend erteilte das 
Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit Schleswig-Hol-
stein im Dezember letzten Jahres 
die Genehmigung.

HFUK Nord
Gemeinsame Mehrleistungen

Meldung

Oberbrandinspektor Harald Hilpert, 
Stadt-Sicherheitsbeauftragter der 
Freiwilligen Feuerwehr Erfurt

Die berufsgenossenschaftlichen 
Regeln zur Fahrzeuginstandhal-
tung sind „behördliche Sicher-
heitsvorschriften“ im Sinne der 
Allgemeinen Feuerversicherungs-
bestimmungen (AFB).

Dies stellte das OLG Zweibrücken 
durch Beschluss vom 10.12.2009 
(1 U 166/09) fest. Vorausgegangen 
war ein Berufungsverfahren des 
Geschädigten, weil die Feuerversi-
cherung die Leistung wegen grob 
fahrlässiger Herbeiführung des 
Versicherungsfalls verweigerte. Der 
Kläger hatte an einem Fahrzeug 
geflext, ohne vorher den Tank aus-

Recht

zubauen. Werkstatt, Büro und 
Lager brannten vollständig aus. 
In der Urteilsbegründung wurde 
ausgeführt, dass der Geschädigte 
damit grob fahrlässig gegen 
gesetzliche oder behördliche 
Schutzvorschriften verstoßen 
habe. Hierbei reiche ein Verstoß 
gegen Unfallverhütungsvorschrif-
ten von Berufsgenossenschaften 
aus, selbst wenn sie nicht polizei-
liche oder behördliche, sondern 
körperschaftliche Sicherheitsvor-
schriften seien. Sie seien zudem 
Ausdruck der Erfahrungen, dass 
gerade beim Flexen … Brände 
entstehen können.

Zum gleichen Ergebnis gelangte 
das OLG Celle mit Beschluss vom 
16.02.10 (8 W 3/10). Das Gericht 
hatte über einen Brandschaden in 
einer Gaststätte zu entscheiden. 
Dabei sahen die Richter es als 
erwiesen an, dass Zigarettenreste 
in einen Mülleimer, der keinen 
selbständig schließenden Deckel 
oder eine andere Schutzvorkeh-
rung gegen Brand besaß, einge-
füllt und damit gegen die BG-Regel 
„Arbeiten in Gaststätten“ (BGR 
110) verstoßen wurde.
 
Leitsatz: Unfallverhütungsvor-
schriften stellen gesetzliche Sich-

erheitsvorschriften dar. Mit dem 
Begriff der Sicherheitsvorschrift 
sind Gesetze im materiellen Sinn 
gemeint, mit anderen Worten jede 
generell-abstrakte Regelung mit 
Außenwirkung. Hierunter fallen 
neben Gesetzen im formellen Sinn 
auch Verordnungen und Sat-
zungen. Erfasst werden auch die 
berufsgenossenschaftlichen Un-
fallverhütungsvorschriften. Diese 
bilden gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB 
VII autonomes Satzungsrecht.
 

(Quelle: Versicherungsrecht 2010, Heft 15)

BG-Regeln sind „Behördliche Sicherheitsvorschriften“
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Die HFUK Nord hat den bei den Feuerwehren beliebten Fitness-Ratge-
ber „Leitfaden Feuerwehrsport“ neu aufgelegt. Er soll dazu beitragen, 
die Fitness in den Wehren weiter zu verbessern. Das neue Buch wurde 
offiziell bei einer „FitForFire“-Trainingseinheit der Freiwilligen Feuer-
wehr Süsel, Schleswig-Holstein der Öffentlichkeit vorgestellt.

In den neu erschienenen Ratgeber 
sind aktuelle sport- und ernäh-
rungswissenschaftliche Erkennt-
nisse für Einsatzkräfte eingeflos-
sen sowie einige Themen neu auf-
genommen worden, wie beispiels-
weise richtiges Heben und Tragen, 
Gleichgewichtstraining, verschie-
dene Varianten des Zirkeltrainings 
und eine Erweiterung des Teiles 
„Entspannungsmethoden“. Zu-
dem enthält das neue Buch ein 
entnehmbares Poster mit den 
wichtigsten Übungen, welches im 
Trainingsraum der Feuerwehr auf-
gehängt werden kann. 

Mehr Ausdauer und Kraft für den Einsatz

Neuer Leitfaden Feuerwehrsport 2011

Auszug aus dem Inhaltsverzeich-
nis „Leitfaden Feuerwehrsport 
2011“:
Allgemeiner Teil

Hintergrundwissen rund um 
Feuerwehr und Fitness 
Tipps zur Sportmotivation in der 
Feuerwehr
Hilfsmittel, um Sport in der Feu-
erwehr zu organisieren
Tipps zur Sportausrüstung
Trainingsplanung

Praxisteil
Erwärmung
Ausdauertraining
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Feuerwehrleute der FF Suesel freuen sich über den neuen Leitfaden Feuerwehr-
sport

·

·

·

·
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Wo und wie kann man den neuen 
Leitfaden Feuerwehrsport bezie-
hen?
Bezug für Freiwillige Feuerwehren 
aus dem Geschäftsgebiet der HFUK 
Nord (Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Hol-
stein) kostenlos!

Bestellung ausschließlich per E-
Mail unter Angabe der vollständi-
gen Versandadresse, an:
heinz@hfuk-nord.de

Bezug für Freiwillige Feuerwehren 
aus den Geschäftsgebieten der 
Feuerwehr-Unfallkassen Mitte 
(Sachsen-Anhalt und Thüringen; 
www.fuk-mitte.de) und Branden-
burg (www.fukbb.de): Diese Weh-
ren erhalten kostenlose Exemp-
lare in den Geschäftsstellen ihrer 
Feuerwehr-Unfallkasse.

Bezug für Feuerwehren aus dem 
übrigen Bundesgebiet: Preis: 
10,50 Euro. Sammelbestellungen 
sind zu reduzierten Stückpreisen 
möglich. Bitte Bestellformular per 
Mail anfordern unter:
heinz@hfuk-nord.de

Gesichter
Seit Februar ist Thomas Mitschke 
der neue Leiter der Akademie für 
Krisenmanagement, Notfallpla-
nung und Zivilschutz des Bundes-
amtes für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe in Ahrweiler. 
Mitschke blickt auf eine langjäh-
rige Berufserfahrung im Bevölke-
rungsschutz zurück. Eine wichtige 
Aufgabe des neuen Akademielei-
ters wird es sein, den Bau des 
geplanten neuen Kongress- und 
Wirtschaftsgebäudes zu begleiten. 
Der bisherige Leiter der AKNZ, 
Wolfgang Weber, wechselt als Lei-
ter der Abteilung Krisenmanage-
ment in das Haupthaus in Bonn.

·
·
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Krafttraining
Schnelligkeits- und Koordinati-
onstraining
Beweglichkeitstraining
Feuerwehr-Spezial-Training
Cooldown
Entspannungstraining
Anhang Bewegungsteil

Ernährungsteil
Fitte Ernährung für fitte Feuer-
wehrleute
Anhang allgemein
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